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Einleitung

Die Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1820 im Druck erschie-
nen, sind das Buch, durch das das Bild Hegels als politischemDenker
bis in unsere Zeit geprvgt ist. Hegel gilt als Denker der Restauration,
er ist der ruckwvrtsgewandte Verteidiger und Apologet der preußi-
schen Verhvltnisse nach 1819. Joachim Ritter, der sich gegen das Ein-
seitige dieser Auffassung wendet, benennt die Punkte, auf die sich
diese Kritik, einflußreich von Rudolf Haym in seinen Vorlesungen
\ber Hegel und seine Zeit (1857) vorgetragen, stutzt: Hegel hat durch
»Vergottung des Staates und durch die Rechtfertigung der Wirklich-
keit als vernunftig« sich in denDienst der »wissenschaftlich formulier-
ten Rechtfertigung des Karlsbader Polizeisystems und der Demago-
genverfolgung« gestellt.1 Der Beweis dafur ist Hegels Philosophie
selbst. »Sie hat die Theorie des Staates und der Gesellschaft unter
den Satz gestellt, daß das Vernunftige wirklich und das Wirkliche ver-
nunftig ist, und damit fur Haym politisch die Aufgabe ubernommen,
die Wirklichkeit zu rechtfertigen, ›wie sie 1821 in Preußen besteht‹.
Sie hat ferner den Staat mit den Prvdikaten des Gçttlichen, des Abso-
luten, der Vernunft und der sittlichen Substanz verbunden, um seine
Macht [. . .] gegen die Freiheit der Individuen zu setzen.«2Karl Popper
geht noch einen Schritt weiter: Fur ihn ist schon die Berufung Hegels
nach Berlin das Ergebnis von Bemuhungen der feudalen, reaktionv-
ren Kreise in Preußen, sich fur ihre Position eine Rechtfertigung zu
verschaffen: »Hegel wurde vom preußischen Staat ernannt, um die-
sem Bedurfnis zu entsprechen. Das tat er denn auch, indem er die
Ideen der ersten großen Feinde der offenen Gesellschaft [. . .] wieder-
belebte.«3 Popper spricht mit Schopenhauer von Hegel als einem be-
zahlten Agenten der Preußischen Regierung.4 Jacques D’Hondt ver-

1 Joachim Ritter: Hegel und die franzçsische Revolution. Frankfurt/M., Suhrkamp,
1965 (zuerst Kçln/Opladen 1957), S. 7-8.

2 Ebd., S. 7-9.
3 »Hegel was appointed tomeet this demand and he did so by reviving the ideas of the

first great enemies of the open society.« Siehe Karl R. Popper: TheOpen Society and
Its Enemies. Volume Two: Hegel and Marx. London/New York, Routledge, 2003
(zuerst 1945), S. 34; hier zitiert nach der deutschen Ausgabe: Die offene Gesellschaft
und ihre Feinde. Band 2: Falsche Propheten:Hegel,Marx und die Folgen. Tubingen,
Mohr Siebeck (UTB), 1997 (dt. Erstausgabe 1957), S. 39.

4 Ebd., S. 37.
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weist auf die ganz vhnliche Auffassung von Lucien Herr im Hegel-
Artikel der Grande Encylop_die: Herr ist zwar nicht der Meinung,
daß Hegel sein Denken in den Dienst der preußischen Reaktion
stellte, aber er ist doch uberzeugt davon, daß Hegel die preußischen
Verhvltnisse als das ansah, was fur ihn nach den Prvmissen seines Sy-
stems sich als das Vernunftige erweisen lvßt.5

Dies ist bis in die Zeit nach dem Kriege im wesentlichen die sozu-
sagen offizielle Auffassung vom Wesen der Hegelschen Rechtsphilo-
sophie gewesen. Danach sind zunehmend aber auch andere Zuge sei-
nes politischen Denkens in den Blick geruckt. Ritter zum Beispiel
weist darauf hin, daß Hegel die Franzçsische Revolution grundsvtz-
lich bejaht habe,6 daß er gegen die Restauration gewesen sei,7 und
D’Hondt ist so weit gegangen, vom »progressiven Charakter der poli-
tischen Haltung Hegels« zu sprechen.8 Schließlich hat Karl-Heinz
Ilting die These vertreten, daß Hegel eigentlich ein liberaler Denker
gewesen sei. Allerdings habe er unter dem Druck der Restauration
nach außen hin einen politischen Standortwechsel vorgenommen
und den Grundlinien nach den Karlsbader Beschlussen eine Form ge-
geben, die seinen wahren Ansichten nicht entsprach. Diese seine wah-
ren Auffassungen seien aber greifbar in den Vorlesungen, in denen ein
»esoterischer« Hegel vor seinen Freunden und Schulern nach wie vor
liberale und fortschrittliche Auffassungen vertrat.9

Wenn bei Ilting von zwei Rechtsphilosophien die Rede ist, so
glaubte JacquesD’Hondt sogar drei verschiedene Rechtsphilosophien
unterscheiden zu kçnnen, die Hegel vertreten habe: (1) die, die er mit
Billigung der Zensur verçffentlicht hat und die ihm die Angriffe sei-
ner Feinde einbringt, (2) die, die seine Freunde und intelligenten
Schuler zwischen den Zeilen des verçffentlichten Textes fanden
und die Hegel durch mundliche Hinweise vervollstvndigte, naturlich
mit der gebotenen Rucksichtnahme auf die Ereignisse, Zwischenfvlle

5 Jacques D’Hondt: Hegel en son temps (Berlin, 1818-1831). Paris, tditions Sociales,
1968, S. 35-6.

6 Ritter, Hegel und die franzçsische Revolution, a. a. O., S. 22.
7 Ebd., S. 31 ff.
8 D’Hondt, Hegel en son temps, a. a. O., S. 10 (»caract{re progressiste de l’attitude po-

litique de Hegel«; ybers. H.H.).
9 Vgl. Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen uber Rechtsphilosophie 1818-

1831. Edition und Kommentar in sechs Bvnden von K.-H. Ilting. Stuttgart-Bad
Cannstatt, Frommann-Holzboog, 1973 ff., Bde. 1-4 (= Ilting 1-4), hier: Ilting 1,
S. 25 ff.
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und Gesetze der jeweiligen politischen Situation, und (3) jene Rechts-
philosophie, deren Maximen Hegel in seinem tvglichen Leben be-
folgte.10D’Hondt entwickelte seine Auffassung vonHegels konkreter
politischenHaltung in Berlin imAusgang von einer »behutsamen Ein-
beziehung der konkreten Situation zu dieser Zeit, an diesem Ort, un-
ter den gegebenenUmstvnden«,11 und suchte so zu zeigen, daßHegels
rechtsphilosophische Auffassungen differenzierter zu sehen sind, als
man bis dahin angenommen hatte.

Ilting dagegen stutzt sich fur seine These von den zwei Rechtsphi-
losophien auf die Vorlesungen Hegels, die er zu diesem Zweck auch
als erster herauszugeben unternahm. Ilting sucht in seiner vierbvndi-
gen Edition insbesondere anhand der Vorlesungen von 1822/23 und
1823/24 zu zeigen, daß zwischen der gedruckten Fassung der Hegel-
schen Rechtsphilosophie und den in den Vorlesungen vertretenen
Ansichten so weitgehende Differenzen bestehen, daß von zwei unter-
schiedlichen theoretischen Ansvtzen gesprochen werden kçnne. Da-
bei haben insbesondere die unterschiedliche Form der Gleichsetzung
von Wirklichem und Vernunftigem sowie das Problem der Souverv-
nitvt und letzten Entscheidung des Fursten eine wesentliche Rolle ge-
spielt.

Im Hinblick auf letzteres hat Ilting zeigen kçnnen, daß Hegel in
den Vorlesungen anders als in der gedruckten Fassung hervorhebt,
daß dem Monarchen irgendwelche politischen Kompetenzen eigent-
lich nicht zukommen und daß seine Entscheidungen bloß formell
seien, in dem Sinne, daß in ihnen nur noch der Punkt auf das I gesetzt
wird. Ilting hat dies im einzelnen noch einmal auch im Hinblick auf
die inzwischen verçffentlichten Vorlesungen von 1817/18, 1818/19
und 1819/20 dargelegt.12

Nicht weniger auffvllig sind auch die Unterschiede im Hinblick
auf die Gleichsetzung von Vernunftigem und Wirklichem einerseits
in denGrundlinien und andererseits in den Vorlesungen. Im Vorwort
der Grundlinien heißt es lapidar: »Was vernunftig ist, das ist wirklich,
und was wirklich ist, das ist vernunftig.« Diese umstandslose Gleich-
setzung des Wirklichen mit dem Vernunftigen ist von Anfang an als

10 Vgl. D’Hondt, Hegel en son temps, a. a. O., S. 9.
11 Ebd., S. 8 (»consid}ration attentive de sa situation r}elle en ce lieu, en ce temps,

dans des circonstances pr}cises«; ybers. H.H.).
12 Siehe Karl-Heinz Ilting: Zur Genese der Hegelschen ›Rechtsphilosophie‹, in: Philo-

sophische Rundschau 30 (1983), S. 161-209.
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besonders anstçßig empfunden worden, und Hegel sah sich bei der
Neubearbeitung der Enzyklopvdie veranlaßt, die eigentliche und wah-
re Wirklichkeit von vergvnglicher Existenz zu unterscheiden und nur
fur das eigentlich Wirkliche die Identitvt mit dem Vernunftigen zu
behaupten.13 Darin liegt aber immer noch die Anerkennung der tat-
svchlich bestehenden Verhvltnisse als vernunftige. Dagegen finden
wir in den Vorlesungen eine ganz andere Auffassung, nvmlich die For-
derung, das Wirkliche solle vernunftig sein und das Vernunftige solle
wirklich werden. Zumindest aber ist in den Vorlesungen der Hoff-
nung Ausdruck gegeben, daß die Vernunft sich in der Zukunft ver-
wirklichen werde: hier ist es also offenbar nicht Hegels Meinung,
daß das Wirkliche immer schon vernunftig ist. So heißt es in der Vor-
lesung von 1817/18: »Was vernunftig ist, muß geschehen«14 und 1819/
20: »Was vernunftig ist, wird wirklich, und das Wirkliche wird ver-
nunftig.«15

Unsere Vorlesung, die erste, die Hegel nach dem Erscheinen der
Grundlinien gehalten hat, trvgt fur die Frage der unterschiedlichen
Beurteilung der furstlichen Gewalt nichts bei, weil in ihr das Staats-
recht nicht enthalten ist. Aber es ist interessant zu sehen, daß Hegel
bereits hier im Hinblick auf das Verhvltnis von Wirklichem und Ver-
nunftigem genau die Korrektur vornimmt, die wir aus der Zweiten
Auflage der Enzyklopvdie kennen. Zwar werden auch hier Vernunfti-
ges und Wirkliches gleichgesetzt, aber nicht vçllig umstandslos. Es
heißt auf Seite //6//: »Die Philosophie hat es allerdings mit dem vor-
handenen Staate, auchmit seiner Wirklichkeit zu tun, aber mit seiner
wahrhaftenWirklichkeit, mit seinem inneren Leben.Das Vernunftige
ist wirklich, und das Wirkliche ist vernunftig. Der Staat ist das Ge-

13 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Enzyklopvdie der Philosophischen Wissenschaft
im Grundrisse (1827). Hrsg. von W. Bonsiepen und H.-C. Lucas. Hamburg, Mei-
ner, 1989, S. 32 (= GW, Bd. 19).

14 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen uber Naturrecht und Staatswissen-
schaft. Heidelberg 1817/18. Mit Nachtrvgen aus der Vorlesung 1818/19. Nachge-
schrieben von P. Wannenmann. Hrsg. von C. Becker, W. Bonsiepen, A. Geth-
mann-Siefert, F. Hogemann,W. Jaeschke, Ch. Jamme, H.-Ch. Lucas, K. R. Meist,
H. Schneider.Mit einerEinleitung vonO.Pçggeler.Hamburg,Meiner, 1983 (=Vor-
lesungen. Ausgewvhlte Nachschriften und Manuskripte, Bd. 1), S. 192, Zeile 3.

15 Georg Friedrich Wilhelm [sic!] Hegel: Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von
1819/20 in einer Nachschrift. Hrsg. von D. Henrich. Frankfurt/M., Suhrkamp,
1983 (= Henrich), hier: S. 51, Zeile 4.
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bvude des Geistes in der Gegenwart und sein Werk ist das Werk der
Vernunft. Man muß das Unausgebildete und das yberreife nur nicht
wirklich nennen. Daß man durch die vußeren Erscheinungen hin-
durch die Idee, die Wirklichkeit eines bestehenden Staats erkenne,
dazu gehçrt das Studium der Philosophie. Durch das Erkennen des
Substantiellen kann man sich mit dem Vorhandenen versçhnen.
Durch das philosophische Erkennen wird der Glaube des unbefange-
nen Gemuts gerechtfertigt, daß Vernunft in der Welt sei.« Ersichtlich
nimmtHegel hier Stellung zu der Gleichsetzung vonWirklichemund
Vernunftigem in den Grundlinien, und ersichtlich sucht er sie zu mil-
dern. Deutlich wird das aber auch in all jenen pußerungen Hegels, in
denen er von der Macht des Gedankens spricht und davon, daß der
Gedanke die Wirklichkeit vervndert hat und immer noch als die ent-
scheidende Macht vernunftiger Vervnderung wirksam ist. So heißt es
auf Seite //286//, wenn vielleicht auch eher nur den tatsvchlichen
Gang der Geschichte der neueren Zeit referierend: »Das Vernunftige
soll gelten«; und dann: »Die Regierungen mussen die letzten sein, die
den Gedanken aufnehmen und verwirklichen [. . .]. Die wahrhaften
Gedanken sind dann die praktischen. Der Probierstein der echten Ge-
danken ist, daß sie den Zwecken, die anerkannt sind, angemessen
sind. [. . .] der Gedanke wird sich geltend machen, erhoben werden,
und es ist dann von der Zeit zu erwarten, daß die anderen Zwecke ge-
gen ihn zurucktreten, daß der Gedanke sich dann weiter durch-
bringe.«Und: »Das Dominium galt vor 300 Jahren als Privateigentum
der furstlichen Dynastie – mehr und mehr kam es dahin, daß es
Staatseigentum sei. Dies gehçrt zu diesen Umwandlungen. Die große
Revolution ist geschehen, das Weitere ist der Zeit zu uberlassen, Gott
hat Zeit genug, was geschehen soll, wird geschehen. So ist die Leibei-
genschaft aufgehoben; der Mensch soll ein Freier sein, dies ist ein Ge-
danke. [. . .] und tot erscheint,was als demGedankenwidersprechend
erscheinen kçnnte.« Es ist ganz klar, daß Hegel nicht der Meinung ist,
daß mit der Aufhebung der Leibeigenschaft alles erreicht ist, was er-
reicht werden soll und was vernunftig ist; vielmehr spricht sich darin
gegen alle Restaurationsversuche ein geradezu enthusiastisches Ver-
trauen in die Vernunft in der Geschichte aus. Vor allem darin durfte
die große Wirkung liegen, die Hegel bei seinen jungen Hçrern hatte.

Ob alle diese Abweichungen von den Grundlinien die These von
einem »politischen Standortwechsel« rechtfertigen, den er dort angeb-
lich vollzogen habe, ist dennoch fraglich. Henrich hat darauf hinge-
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wiesen, daß jedenfalls im Hinblick auf die furstliche Gewalt Hegels
Grunduberzeugung stets dieselbe war. Hegel spricht sich fur die Erb-
monarchie aus, in ihr sind alle Institutionen des Staats miteinander
verbunden, und zwar so, daß deren Einheit letztlich gerade auch in
deren letztem Entscheidenkçnnen garantiert ist. In dieser Staatsauf-
fassung ist kein Platz fur demokratische Momente: der Staat ist zwar
der Raum fur die Entfaltung der Freiheitsrechte der Burger, diese ha-
ben aber keine Rechte auch gegen die Staatseinheit als solche.16Diese
Auffassung wird vonHegel, bereits lange bevor er nachHeidelberg be-
rufen ist, vertreten, sie kommt auf gleiche Weise in allen Vorlesungen
und in den Grundlinien zum Ausdruck. Aber sie lvßt, wie Henrich
sagt, »einen Spielraum fur die Darstellung und die Akzentuierung of-
fen«.17 Je nachdem, ob demMonarchen nur der Vollzug von durch die
Staatsinstitutionen bereits vorbereiteten Entscheidungen zugespro-
chen wird oder ob er selbst bestimmt, wo er uber die Institutionen
hinausgehend selbst entscheidet, kann sie im Sinne eines Konstitutio-
nalismus oder aber im Sinne eines in der Konstitution verankerten
Absolutismus des Entscheidens verstanden werden. In der Tat ist es
nun so, daß Hegel in den Vorlesungen eher den bloßen Formalismus
furstlicher Entscheidungen herausstellt,18 daß dagegen in denGrund-
linien »die Bindung des Monarchen an die Institutionen des Staates,
die seine Entscheidungen vorbereiten, jedenfalls nicht in den Vorder-
grund« geruckt ist.19 Fur Henrich handelt es sich dabei freilich nur
um Akzentverschiebungen auf der Grundlage eines einzigen systema-
tischen Zusammenhangs, freilich um Akzentverschiebungen, zu de-
nen auch nach Henrichs Meinung Hegel sich sehr wohl durch die
Rucksicht auf die Zensur veranlaßt gesehen haben kçnnte.20 In Hen-
richs Konzept eines starken Institutionalismus, den Hegel vertreten
habe und der darin besteht, »daß sich die Freiheit des einzelnen Wil-
lens nur in einer Ordnung verwirklichen kann, die als objektive selbst
die Form des vernunftigenWillens hat und die insofern den einzelnen
Willen ganz in sich einbegreift«,21 ist der Gedanke einer Begrenzung
der furstlichen Gewalt grundsvtzlich ausgeschlossen.

16 Henrich, S. 24.
17 Ebd.
18 Ilting 3, S. 764; Henrich, S. 250 f.
19 Henrich, S. 25.
20 Ebd., S. 29.
21 Ebd., S. 31.
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Was den anderen Problemkomplex angeht, Vernunftigkeit und
Wirklichkeit, so durfte die Betonung des Vernunftigen gegenuber
einemWirklichen, das dagegen zuruckbleibt, ebenfalls nur die Akzen-
tuierung der einen Seite eines Spektrums sein, auf dessen anderer Seite
die Einsicht in einen allbefassenden Zusammenhang allesWirklichen
als Erscheinung eines Absoluten steht, das in der Differenzierung sei-
ner selbst in seinen vielen Gestalten dennoch es selbst bleibt. Das
macht es letztlich unmçglich, daß das Vernunftige ein Jenseitiges
ist, von dem aus man gleichsam von außen Forderungen an diese
Wirklichkeit stellen kann. Hegel hat immer wieder auf die Macht
der Vernunft gerade unter diesem Gesichtspunkt hingewiesen: Die
Vernunft ist etwas Wirkliches. Auch in unserer Vorlesung heißt es
im Blick auf »die ewige, innere Idee der Sache an und fur sich selbst«:
»Diese Idee verdient allein den Namen der Wirklichkeit; sie ist nicht
so etwas, wie man zu sagen pflegt, das bloße Idee sei. Sie ist nicht
Theorie, so etwas, das nur sein soll, nicht etwas Ohnmvchtiges, sie
ist im intensivsten Sinne des Seins. Es ist nichts wirklicher als die
Idee.«22

Daher kann auch das Insistieren darauf, daß die Wirklichkeit ver-
nunftig werden muß, nicht Ausdruck eines demokratischen, republi-
kanischen Denkens sein, das den Gedanken der Gleichheit und Frei-
heit allerMenschen im Sinne der Forderungen der Aufklvrung sich zu
eigen macht. Auch die deutlich liberaler als in den Grundlinien klin-
genden pußerungen Hegels sprechen, ebensowenig wie die so mo-
dern anmutenden Analysen der Burgerlichen Gesellschaft oder die
Einbeziehung çkonomischer Zusammenhvnge in seine Theorie des
Politischen, gegen die politische Ruckwvrtsgewandtheit der Hegel-
schen Rechtsphilosophie. Sie ist, wie Habermas sagt, gekennzeichnet
durch die Unfvhigkeit Hegels, die Aufhebung und Versçhnung der
Zerrissenheit der Gegenwart,wie sie insbesondere in der burgerlichen
Gesellschaft als dem Notstaat zum Ausdruck kommt, auf anderem
Wege als dem der Annahme eines yber-Subjekts zu denken, das nach
dem Vorbild der auf sich reflektierenden einzelnen Subjektivitvt ge-
dacht ist,23 nicht jedoch als der muhsame Prozeß der Gewinnung
von ybereinstimmung in einem Diskurs verstvndigungsorientierten
gemeinsamen Handelns freier Subjekte.

22 Unsere Handschrift, S. //5//.
23 Jurgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne. Frankfurt/M., Suhr-

kamp, 1985, S. 53 f.
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Editorische Notiz

Das Manuskript der hier verçffentlichten Mitschrift von Hegels Vor-
lesung uber Rechtsphilosophie vomWintersemester 1821/22 hat sich
1984 in der Pvdagogischen Hochschule in Kiel gefunden und ist
von dort in das Eigentum der Schleswig-Holsteinischen Landesbi-
bliothek in Kiel ubergegangen; seine Signatur ist »Cp 37 Hss. Abt«.
Es stammt aus der Grund- und Hauptschule Sterley-Seedorf in Ster-
ley (Kreis Herzogtum Lauenburg). Aus einem Brief von Helga Walse-
mann, der damaligen stellvertretenden Schulleiterin von Sterley, an
Dr. Jurgen Zander von der Landesbibliothek in Kiel geht hervor,
daß dasManuskript zwischen 1968 und 1969 nach der Auflçsung klei-
nerer Dorfschulen in der Nachbarschaft von Sterley in die neue Dçr-
fergemeinschaftsschule gelangt ist. Mçglicherweise stammt es aus der
Schule in Brunsmark. Die Herkunft des Manuskripts hat sich nicht
ermitteln lassen, ebenfalls nicht der Verfasser. Es ist vermutet worden,
daß das Manuskript von einem der Gutshçfe im Lauenburgisch-Rat-
zeburgischen stammt; es kçnnte aber auch aus dem Nachlaß eines
Pastors oder Juristen der Gegend stammen oder am Ende des Krieges
von Fluchtlingen aus dem Osten mitgebracht worden sein.

Beschreibung des Manuskripts

Das Manuskript umfaßt auf 70 Bçgen von jeweils 4 Seiten und auf
vier Blvttern von jeweils 2 Seiten insgesamt 288 Seiten. Jeweils zwei,
drei oder auch vier Bçgen sind zu unterschiedlich starken Lagen zu-
sammengefaßt und in dieser Form oder auch als einzelne Bçgen
zusammen mit den vier Blvttern in einem Pappband zusammenge-
bunden. Die Seiten und Blvtter, die durch Mittenfalzung der Bçgen
entstanden sind, sind 26,5 cm hoch und 18 cm breit; jede Seite ist
zweimal geknickt, so daß innen zum Falz hin ein freier Raum von
1 cm und außen ein solcher von 5 cm Breite entstanden ist. Beschrie-
ben worden ist der mittlere Bereich,wir haben also einen durchlaufen-
den Text von etwa 12 cm Breite. Das Papier ist grauweiß bis leicht
grunlich, es weist die fur handgeschçpftes Papier charakteristische
Rippung und gut sichtbar auf jeder Seite sieben vertikale Steglinien
auf. In der Mitte etwa jeden zweiten Blatts findet sich ein Wasserzei-
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chen in der Form eines doppelstrichigen »AB«. Das »A« befindet sich
zwischen den Stegen 3 und 4, das »B« zwischen den Stegen 4 und 5.
Da die Hvlfte der Bçgen um 180˚ gedreht sind, erscheint das Wasser-
zeichen gleich hvufig in Normalstellung und auf dem Kopf stehend.
Die Schrift ist deutsch, nur Eigennamen und lateinische Wçrter und
Abkurzungen wie z. B. »sq.« und »etc.« sind lateinisch geschrieben.

Das Manuskript beginnt nach dem Titeleintrag »Die Philosophie
des Rechts. Einleitung« auf derselben Seite unmittelbar mit demText,
der beimErreichendesEndes der letzten Seite des gebundenenBandes
in § 260mitten im Satz abbricht. Der allergrçßte Teil des Staatsrechts
fehlt also.Es erscheintdeshalbwahrscheinlich, daß es eineFortsetzung
der Mitschrift gegeben hat. Die Seitenzvhlung bis 32 stammt wohl
noch vomMitschreiber, die Vervollstvndigung der Paginierung (aller-
dings nur fur die ungradzahligen Seiten) ist erst in der Landesbiblio-
thek in Kiel vorgenommen worden. Die Seiten 2 bis 32 sind mit einer
Kopfzeile versehen. Diese lautet bis Seite 26 »Die Philosophie des
Rechts. Einleitung«, ab Seite 27 (§§ 34 ff.): »Die Philosophie des
Rechts. Erster Teil. Das abstrakte Recht«. Seite 7 weist die abweichen-
de Kopfzeile »Die Philosophie der Natur. Einleitung« auf. Das kçnnte
einHinweis darauf sein, daß der Schreiber die vonHegel im selben Se-
mester gehaltene Vorlesung uber Naturphilosophie ebenfalls hçrte.
Die Kopfzeile macht zwischen Vorrede und eigentlicher Einleitung
(§§ 1 – 33) keinenUnterschied.Die Seiten 96 und 97 sind unbeschrie-
ben; das durfte sich daraus erklvren, daß bereits auf Seite 95 der Text
nach wenigen Zeilen abbricht und der Mitschreiber fur eine spvtere
Vervollstvndigung Platz frei lassen wollte; hier fehlen Teile von § 115
und 117 sowie der ganze § 116. Der Text ist auch sonst nicht vollstvn-
dig: Es fehlen die §§ 133-135 und 246 sowie ein Stuck aus den §§ 216-
217. Es fehlen ebenfalls die §§ 223, 226, 233 und 236, sie sind aber in-
haltlich in den jeweils vorangegangenen Paragraphen mit behandelt.
Weiterhin fehlt ein Stuck zwischen Seite 40 und 41: der Text bricht
am Ende von Seite 40 im § 60 ab, auf Seite 41 befinden wir uns dann
unvermittelt bereits kurz vor dem Schluß von § 65; es fehlen also ein
Teil von § 60, die §§ 61-64 und ein Teil von § 65. Wahrscheinlich ist
hier ein ganzer Bogen verlorengegangen: Seite 40 ist jedenfalls die
letzte Seite eines einzeln eingebundenenBogens, Seite 41die erste Seite
einer Lage von vier Bçgen. Die Seiten 266 und 267 sind leer, der Text
wird aber ohne Bruch von Seite 265 direkt auf Seite 268 fortgesetzt.
Außerdem sind zweimal zwei aufeinanderfolgende Paragraphen in der
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Behandlung zusammengezogen, nvmlich §§ 47und48und§§ 51 und
52. In der Vorlesung nicht behandelt sind § 16 (»Pressiert, frei«), §§ 31-
33 (»Werden zumNachlesen empfohlen«) und §§ 109-112 (»cf.«).

Verfasser

Der Verfasser des Manuskripts ist wahrscheinlich nicht mehr zu er-
mitteln. Helga Walsemann hat auf den Gutshçfen um Sterley we-
gen der Herkunft des Manuskripts nachgefragt und versucht, uber
das Kreisarchiv des Kreises Herzogtum Lauenburg mit Hilfe von
Schriftprobenvergleichen weiterzukommen. Irgendwelche erfolgver-
sprechenden Spuren haben sich hier jedoch nicht ergeben.
Auch Bemuhungen, uberHçrerlisten weiterzukommen, sind bisher

ergebnislos geblieben. Das Zentrale Staatsarchiv Merseburg, dessen
Bestvnde sich seit 1993/94 wieder im Geheimen Staatsarchiv Preußi-
scher Kulturbesitz in Berlin befinden, teilte 1986mit, daß dort die Ak-
ten, die im Bestand des vormaligen preußischen Kultusministeriums
uber die Vorlesungen an der Universitvt Berlin verzeichnet waren, erst
mit dem Jahr 1848 einsetzen. Die zeitlich davorliegenden Bvnde wur-
den nach Ausweis der Findbehelfe aufgrund ministerieller Verfugun-
gen in der Behçrde kassiert. »Aus einer ersatzweise aus demselben Be-
stand herangezogenen Akte« konnte nur ermittelt werden, daß Hegel
im Wintersemester 1821/22 uber Naturphilosophie (vor 61 Hçrern)
und Rechtsphilosophie (vor 56 Hçrern) las,1 weiter daß imWinterse-
mester 1821/22 insgesamt 47 Studenten der Philosophie immatriku-
liert waren, davon 34 Inlvnder und 13 Auslvnder. Von den inlvndische
Studierenden sind in dem genannten Semester 20 neu immatrikuliert
worden, deren Namen, da sie dem Ministerium aufgrund des § 23
des Ediktes vom 12. 10. 1812 zu ubermitteln waren, bekannt sind.Un-
ter der Voraussetzung, daß die Handschrift aus dem Osten stammt,
kvmenvondiesenalsVerfasser unseresManuskripts allenfallsWilhelm
Hensch aus Kçnigsberg/Pr., Carl Ferdinand Leopold Krause aus
Pommern, Erasmus Stablewski aus Posen, Adolph Emanuel Theodor
Hasse aus Danzig oder Ludwig Masuch aus Westpreußen2 in Frage.

1 Diese Zahlen hatte bereits Hoffmeister mitgeteilt; vgl. Georg Wilhelm Friedrich
Hegel: Berliner Schriften.Hrsg. von J.Hoffmeister.Hamburg,Meiner, 1956, S. 744.

2 Aus den Akten des Archivs der Humboldt-Universitvt geht hervor, daß Ludwig Ma-
such aus Westpreußen bei Hegel 1822 Logik und Metaphysik und 1822/23 Rechts-
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Spezielle Hçrerlisten Hegels konnten in den einschlvgigen Bestvnden
des Zentralen StaatsarchivsMerseburg damals nicht ermittelt werden.
Auch Nachforschungen im Archiv der Berliner Humboldt-Univer-

sitvt haben nicht weitergefuhrt. Aus dem Bericht des Dekans der Phi-
losophischen Fakultvt vom 14. 1. 1822 uber die Resultate der Untersu-
chung uber den Studienfleiß der Studierenden fur dasWintersemester
1821/223 und aus den beigefugten Tabellen4 ergibt sich leicht abwei-
chend von der Auskunft des Staatsarchivs, daß Hegel in diesem Seme-
ster vor 60 Hçrern (13 Theologen, 8 Juristen, 3 Medizinern, 26 Philo-
sophen, 1 Offizier, 9 anderen Personen) uber Naturphilosophie und
vor 55Hçrern (5Theologen, 22 Juristen, 1Mediziner, 19 Philosophen,
4Offizieren, 4 anderenPersonen) uber Philosophie desRechts gelesen
hat. Die Zahl der Studierenden in der Philosophischen Fakultvt belief
sich nach der »Nachweisung der gegenwvrtigen Studenten und der
von ihnen gehçrten Vorlesungen« letztlich auf insgesamt 179. Von die-
sen hçrten 88 namentlich aufgefuhrte Studierende gar kein Kolleg,
28 nur eines, bei mehreren wvre noch zu prufen gewesen, ob sie ord-
nungsgemvß immatrikuliert waren. Die Nachweisung der Studenten
enthvlt nur die Namen von 13 Studierenden, die Hegels Vorlesung
uber Rechtsphilosophie gehçrt haben. Es sind dies (bei manchmal un-
sicherer Namenslesung):

Bartholdy (auch Naturphilosophie), Kromayer, Neumann, Plucken,
Salkowski (auch Naturphilosophie), Schreiner (auch Naturphiloso-
phie), Schulze, Szarierski (auch Naturphilosophie), Stablewski, Wil-
brandt (auch Naturphilosophie), Walter (auch Naturphilosophie),
Weiss (auch Naturphilosophie), von Zaborowski (auch Naturphiloso-
phie).

Die ubrigen 6 Philosophen, die nach der »Nachweisung uber den Be-
such der Vorlesungen bei der philosophischen Fakultvt fur dasWinter-

philosophie und Philosophie derWeltgeschichte gehçrt hat. Vgl. Phil. Fak. 149: »Ab-
gangszeugnisse. Enthvlt von den Professoren erteilte Bescheinigungen uber den Be-
such ihrer Vorlesungen. Bd. 2, Jan 1820-Juli 1825«, No. 153.

3 Phil. Fak. 154, S. 76-77. Phil. Fak. 154 ist »Die allgemeine Aufsicht uber Fleiss der
Studierenden, desgleichen die allgemeine Kontrolle des Fakultvts-Albums, Bd. 3,
August 1820-Mai 1825«.

4 Phil. Fak. 154, S. 78: »Nachweisung uber den Besuch der Vorlesungen bei der philo-
sophischen Fakultvt fur das Winterhalbejahr 1821/22« und Phil. Fak. 154, S. 80-81
»Nachweisung der gegenwvrtigen Studenten und der von ihnen gehçrten Vorlesun-
gen«.
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halbejahr 1821/22« Rechtsphilosophie gehçrt haben, sind in deryber-
sicht uber die Studierenden und die von ihnen gehçrten Vorlesungen
nicht verzeichnet. Fur die Feststellung der Namen der Hçrer Hegels
wvren naturlich Angaben, wie sie aus der Philosophischen Fakultvt
fur das Wintersemester 1821/22 vorliegen, auch aus der Juristischen
und Theologischen Fakultvt nçtig. Solche haben sich fur die Juristi-
sche Fakultvt im Archiv nicht finden lassen; die Akte Theol. Fak.
187, die Gesuche von Studenten um Zulassung zur Prufung betrifft
(oft enthalten solche Gesuche Angaben uber die im Studium besuch-
ten Veranstaltungen), ist wegen ihres schlechten Zustandes gegenwvr-
tig gesperrt.
Von den oben genanntenHçrern stammt nach Ausweis des »Album

Civium Universitatis Litterariae Berolinenis«, in dem auch die Her-
kunft der Studierenden verzeichnet ist, nur einer ungefvhr aus der Ge-
gend, in der sich das Manuskript gefunden hat, nvmlich Christian
Ludwig Theodor Wilbrand aus Neuenkirchen in Mecklenburg (mit
der Matrikel-Nummer 254/X). Wilbrand hat nach dem Verlassen
der Universitvt mit Abgangszeugnis vom 17. 1. 18235 inHeiligenstadt
und Pforta, danach in Rostock gewirkt. Bis zu seinem Tode hat er
dann in Doberan gelebt,6 es ist nicht wahrscheinlich, daß die Mit-
schrift von ihm stammt.

Datierung der Vorlesung

Hegel hat siebenMal uber Rechtsphilosophie (RPh) gelesen, nvmlich:

Rph 1 1817/18 in Heidelberg; danach in Berlin:
Rph 2 1818/19
Rph 3 1819/20
Rph 4 1821/22
Rph 5 1822/23
Rph 6 1824/25
Rph 7 1831

5 Phil. Fak. 149, S. 138.
6 Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 42. Neudruck der 1. Aufl. 1897, Berlin, Dun-

cker und Humblot, 1971.
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Bis auf Rph 4 (1821/22) sind alle Vorlesungen dokumentiert. Rph 1
(1817/18) liegt vor in der Ausgabe des Bochumer Hegel-Archivs7

und in einer von Karl-Heinz Ilting besorgten Edition, in der auch
Rph 2 (1818/19) enthalten ist.8 Rph 3 (1819/20) liegt in zwei von Die-
ter Henrich9 und vom Hegel-Archiv10 herausgegebenen Nachschrif-
ten vor, Rph 5 (1822/23) und Rph 6 (1824/25) sowie der Anfang
vonRph 7 (1831) sind vonKarl-Heinz Ilting herausgegeben worden,11

von Rph 5 (1822/23) gibt es inzwischen außerdem die Nachschrift
von Heyse, herausgegeben von E. Schilbach.12 Teile der Nachschrif-
ten von Hotho (Rph 1822/23) und Griesheim (Rph 1824/25) waren
bereits von Eduard Gans als Zusvtze in seiner Ausgabe der Rechtsphi-
losophie von 1834 verçffentlicht worden.13

Was die Zuordnung unserer Handschrift angeht, so ist zunvchst

7 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen uber Naturrecht und Staatswissen-
schaft. Heidelberg 1817/18 mit Nachtrvgen aus der Vorlesung 1818/19. Nachge-
schrieben von P. Wannenmann. Hrsg. von C. Becker, W. Bonsiepen, A. Geth-
mann-Siefert, F. Hogemann,W. Jaeschke, Ch. Jamme, H.-Ch. Lucas, K. R. Meist,
H. Schneider. Mit einer Einleitung von O. Pçggeler. Hamburg, Meiner, 1983
(= Vorlesungen. Ausgewvhlte Nachschriften und Manuskripte, Bd. 1).

8 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Die Philosophie des Rechts. Die Mitschriften
Wannenmann (Heidelberg 1817/18) und Homeyer (Berlin 1818/19). Hrsg. von
K.-H. Ilting. Stuttgart, Klett-Cotta, 1983.

9 Georg Friedrich Wilhelm [sic!] Hegel: Philosophie des Rechts. Die Vorlesung von
1819/20 in einer Nachschrift. Hrsg. von D. Henrich. Frankfurt/M., Suhrkamp,
1983.

10 GeorgWilhelm FriedrichHegel: Vorlesungen uber die Philosophie des Rechts. Ber-
lin 1819/1820. Nachgeschrieben von J. R. Ringier. Hrsg. von E. Angehrn, M. Bon-
deli und H.N. Seelmann. Hamburg, Meiner, 2000 (= Vorlesungen Bd. 14).

11 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Vorlesungen uber Rechtsphilosophie 1818-1831.
Edition und Kommentar von Karl-Heinz Ilting. Stuttgart-Bad Cannstatt, From-
mann-Holzboog, 1973 ff. Darin: Der objektive Geist. Aus der Heidelberger Enzy-
klopvdie 1817. Naturrecht und Staatswissenschaft nach der Vorlesungsmitschrift
von C.G. Homeyer.Mit Hegels Vorlesungsnotizen 1818-1819. Bd. 1, 1973 (= Ilting
1); Die »Rechtsphilosophie« von 1820. Mit Hegels Vorlesungsnotizen 1821-1825.
Bd. 2, 1973 (= Ilting 2); Philosophie des Rechts. Nach der Vorlesungsnachschrift
von H.G. Hotho 1822/23. Bd. 3, 1974 (= Ilting 3); Philosophie des Rechts. Nach
der Vorlesungsnachschrift K. G. v. Griesheims 1824/25; und: Philosophie des
Rechts. Nach der Vorlesungsnachschrift von D. F. Strauß 1831 mit Hegels Vorle-
sungsnotizen. Beide in Bd. 4, 1974 (= Ilting 4).

12 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Philosophie des Rechts. Nachschrift der Vorle-
sung von 1822/23 von K. L. Heyse. Hrsg. und eingeleitet von E. Schilbach. Frank-
furt/M. u. a., Lang, 1999.

13 Ilting 3, S. 51.
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klar, daß sie nicht zu einer der Vorlesungen vor 1821/22 gehçren kann.
Sie gibt eine Vorlesung wieder, die Hegel gehalten hat, nachdem die
Grundlinien der Philosophie des Rechts, mit demweiteren TitelNatur-
recht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Zum Gebrauch f\r seine
Vorlesungen, Berlin 1821 (tatsvchlich bereits 1820), erschienen waren.
Die Handschrift bezieht sich ausdrucklich auf dieses Kompendium
und folgt der dort angegebenen Paragrapheneinteilung. Damit kom-
men außer den Vorlesungen von 1821/22 nur die von 1822/23 und
1824/25 in Frage; die Vorlesung von 1831 ist bereits nach zwei Stun-
den durch den Tod Hegels beendet worden.

Die Frage ist, ob unsere Handschrift zu Rph 1822/23 oder Rph
1823/24 gehçrt. Auch das ist auszuschließen, und zwar wegen der
ganz unterschiedlichen Disposition des Materials in allen drei Nach-
schriften – auch wennman berucksichtigt, daß es zwischen den Wie-
dergaben derselben Vorlesung große Unterschiede geben kann.14

Jedenfalls bestehen zunvchst nicht inhaltliche ybereinstimmun-
gen zwischen unserem Manuskript und den beiden in Frage kom-
menden Vorlesungen auf so signifikante Weise, daß die Zuordnung
zu einer von ihnen unmittelbar zwingend wvre. Naturlich haben
wir es mit demselben Gegenstand zu tun, mit derselben Gliederung,
eben im Anschluß an die Grundlinien, aber unsere Handschrift
weicht von beiden Vorlesungsnachschriften mindestens so weit ab,
wie diese sich auch untereinander unterscheiden. Daß aber gewiß
eine andere als eine der beiden genannten Vorlesungen vorliegt, ergibt
sich aus den Unterschieden des Vorlesungsablaufs. Zum Beispiel sind
im Unterschied zu unserem Manuskript bei Hotho (1822/23) und
Griesheim (1823/24) die §§ 31-33 ausfuhrlich behandelt, zudem be-
handeln beide auch den § 16 sowie die §§ 109-112. Wichtig ist auch,
daß allein in unseremManuskript der 2. Teil, Moralitvt, mit § 104 be-
ginnt. Auffvllig ist weiter die Tendenz der in unseremManuskript wie-
dergegebenen Vorlesung, an den Hauptubergvngen (jedenfalls im
Mittelteil) antizipatorisch mçglichst viel des erst noch folgenden im
voraus zur Sprache zu bringen, was – im Gegensatz zu Hotho und
Griesheim – zu dem auffvllig großen Umfang der §§ 114, 141 und
181 fuhrt. Hinweisen lvßt sich ferner darauf, daß die Bemerkung uber
die mangelnde Bereitschaft, Schulden zu bezahlen, sich bei uns im
§ 125, bei Griesheim erst im § 126 findet. Schon alles dieses spricht
14 Zum Vergleich dreier Nachschriften der Vorlesung uber Philosophie der Religion

von 1824 siehe Ilting 3, S. 54 ff.
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